Erstinformation
Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)


[bookmark: Dropdown2][bookmark: Dropdown1][bookmark: Text1]Sehr        ,

mit Bedauern haben wir von Ihrer Erkrankung Kenntnis genommen. Da uns Ihre Gesundheit am Herzen liegt und wir uns als Ihr Dienstgeber auch in besonderer Weise in der Verantwortung sehen, die Rahmenbedingungen Ihres beruflichen Wiedereinstieges so zu gestalten, dass dieser sich positiv auf Ihre weitere gesundheitliche Entwicklung auswirkt, ist es uns wichtig, mit Ihnen gemeinsam über eventuelle Veränderungen oder Maßnahmen nachzudenken, die zu einer Verbesserung und nachhaltigen Stabilisierung Ihrer gesundheitlichen Situation beitragen. Aus diesem Grund schlagen wir Ihnen mit diesem Schreiben die Durchführung eines Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) vor.

[bookmark: _GoBack]Zur Konkretisierung des Ablaufs des BEM möchten wir Sie in einem Informationsgespräch über den Ablauf des BEM informieren, das von Frau Michatz, Sachgebietsleitung Personal bei der Verrechnungsstelle, geführt wird. In einem separaten Termin findet das Eingliederungsgespräch mit dem/der für Sie zuständigen Vorgesetzte/n und eine/s Mitgliedes der MAV bzw. Schwerbehindertenvertreters statt.

Mit der Durchführung des BEM verfolgt Ihr Dienstgeber insbesondere folgende Ziele:
· der Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen bzw. diese zu überwinden und damit Fehlzeiten zu verringern;
· zu klären, ob die Arbeitsunfähigkeit in einem direkten oder indirekten Zusammenhang mit der Tätigkeit steht;
· zu klären, mit welchen Hilfen und Leistungen (internen und externen) erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt werden kann bzw. wie die Arbeitsfähigkeit und Gesundheit der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters erhalten und gefördert werden kann.

Wichtig ist es festzuhalten, dass die Durchführung eines BEM Ihr Einverständnis voraussetzt!

Wir bitten Sie deshalb, uns spätestens zwei Wochen nach Erhalt dieses Schreibens mittels beiliegendem Antwortblatt schriftlich in Kenntnis zu setzen, ob Sie der Teilnahme an einem BEM zustimmen.

Es steht Ihnen frei, der Teilnahme am BEM zu widersprechen. Wir empfehlen Ihnen aber, sich vor einer entsprechenden Entscheidung eingehend beraten zu lassen, da von dieser auch arbeitsrechtliche Belange berührt sein können.

Wir wünschen Ihnen weiterhin gute Besserung und baldige Genesung.

Mit freundlichen Grüßen
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